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-B,:.;zugnchm,o,nq aufein:e Anfr'J..ze der Abg. Dr. S t übe rund 'Genos-

sen, b~t~effel'ld die Fahrprcisermäl.:rsigung fü~ Blinde aUf den~ Österreiohischen" 

Bundesbahricn,_, teilt Bundesminister für Finanzen Dr. M ttr gar ~ ~ h EI mit: 

'. ltD1e Ei~bUJ:lgeines: Betrages von jährlich 50 S für einen ~linqall­

ausYi.eis' ist, einmä$siges,Entgelt für die roitdcr Ausstellung dieses Auswei­

ses verbundenen koboiten und Erhebungen. Dies~s E~tgolt muss ein kau:fmän~ 
. "..... - ~ \ , . 

11.isch geführter Betrieb vcrlangeul-'wenn von. ihm eine L~isturigin Anspruch' 

genommell wi.ra..lndiesemZusamnien~ang darf a~ch di:ü,·~uf' hingcwiesen,werd~l1,.' 
das s,-v ,:'1'S chi~dene andere'Gruppehvon" 'Körpetoehiriderteii . diegleicheJ B cgans t1"", 
gung a.ns:t'reb~n. Die Einhebung di.eser: Gebühr soll dahe~ auch dazu ditmen. 

. -. , '. .'.'" \' '. ~ . . 
dieBegü~5tigune auf je!leFäll~ ,zu, bcs<)hräriken" in denen sie ,für Berufsfahr ... 

ten tatsäohlichb!::llötigt wird~ ,Der Anrcgune"die Fahrpreisermässigungt'ür 

BljJndeln der -bisherig:m' Form gegen Bez~lung eine:r VergUtung an die Öster- \ 

rCichl?cheit BUl\desba~endurch den Bund aut'recht zu halten, ',~ aus' d~n' 
" rcchtlich~n E~ägwlgen,die aus'4eI-zu dieser Frnge_ erteilten~t,röit d~s 

Herr.:. BundesministG~s:rür s'ozial-e- V.irwal tunghp rvorg0J1en, nioht entsprochen 

VI~rden. 
\ "-'.' ----_ .. 

,: Es. 'erscheint daher die grundsätzliche Aut'rechterhaltung ,der Ermäs~. 
: ',' -~) I ' 

siglL'lg '1/01'1 50 Prozent für Berut'st'ahrten der Blindert: im ZUsrimmcl1halt l11it' der·,",-

Einhebung dil\erGebühr von 50S für die Ausstellung des Ausweises als der 

einzig %l1Hgliche Weg, 'bei der gegebenen-Rechtslage -das BeDihen um ,eine Er­

leichteruig des' LQsesd!::r B11ndenmit, denber;echtigtcl\ kaufmännischen Ert'o1"~ 
. . " / '., .' 

dern~sselt der' Öste~reichischen, Bunde-sbahnenil1 Einklang zu bringen. fI 
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